
Klage, eingereicht am 21. Oktober 2013 — MHCS/HABM 
— Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL) 

(Rechtssache T-555/13) 

(2013/C 377/41) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: MHCS (Epernay, Frankreich) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte N. Moya Fernández und L.-É. Balleydier) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Compañía 
Vinícola del Norte de España, SA (La Guardia, Spanien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 14. August 2013 in der Sache R 
2588/2011-2 aufzuheben; 

— die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 8 837 379 für die 
Wortmarke „ICE IMPERIAL“ für Waren der Klasse 33 zu
zulassen; 

— dem Beklagten und der Streithelferin die Kosten des vor
liegenden Verfahrens sowie die des Verfahrens vor dem 
HABM aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „ICE IMPERIAL“ für 
Waren und Dienstleistungen in den Klassen 32, 33 und 43 
— Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 8 837 379. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der Be
schwerdekammer. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsbildmarke Nr. 237 875 für „alle Weinsorten 
außer Sekt und Sherry“ in Klasse 33; Spanische Bildmarke Nr. 
95 020 für „jede Weinkategorie außer Sekt und Sherry“ in 
Klasse 33; Spanische Wortmarke Nr. 1 508 304 „IMPERIAL“ 
für „Weine“ in Klasse 33. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
für alle streitigen Waren stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 und Abs. 3 der Ver
ordnung Nr. 207/2009 und gegen Regel 22 Abs. 3 der Ver
ordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 
1995. 

Klage, eingereicht am 6. November 2013 — Istituto Di 
Vigilanza DellUrbe/Kommission 

(Rechtssache T-579/13) 

(2013/C 377/42) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Istituto Di Vigilanza DellUrbe SpA (Rom, Italien) (Pro
zessbevollmächtigte: Rechtsanwälte D. Dodaro und S. Cianciul
lo) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass das Angebot der Zuschlagsempfängerin 
Città di Roma Metronotte s.r.l. nicht den Ausschreibungs
bedingungen und insbesondere nicht Punkt 5.2 der Leis
tungsbeschreibung entspricht, nach dem die Angebote in 
Übereinstimmung mit „dem auf den Unternehmensübergang 
anwendbaren europäischen und nationalen Arbeitsrecht, ins
besondere der Richtlinie 2001/23/EG und den nationalen 
Maßnahmen zur ihrer Umsetzung“ und dabei insbesondere 
„den Bestimmungen zur Wahrung der Ansprüche der Ar
beitnehmer bei einem Wechsel des Arbeitgebers durch ver
tragliche Übertragung eines Unternehmens“ hätten verfasst 
werden müssen; 

— festzustellen, dass das von der Città di Roma Metronotte 
s.r.l. eingereichte Angebot den Grundsatz der Gleichbehand
lung und eines unverfälschten Wettbewerbs objektiv verletzt 
und daher gegen die Vorschriften der delegierten Verord
nung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Okto
ber 2012 über die Anwendungsbestimmungen für die Ver
ordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union verstößt, nach deren 41. 
Erwägungsgrund „[m]ittels der Auftragsvergabeverfahren 
dem Bedarf der Organe unter Gewährleistung eines gleich
berechtigten Zugangs zu öffentlichen Aufträgen und unter 
Beachtung der Grundsätze der Transparenz und der Nicht
diskriminierung zu den bestmöglichen Bedingungen Rech
nung getragen werden [soll]“;
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